
3. In einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens muss das na
tionale Gericht jede Bestimmung des nationalen Rechts, die Art. 
43 EG entgegensteht, unangewandt lassen. 

( 1 ) ABl. C 89 vom 19.3.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 5. 
September 2012 (Vorabentscheidungsersuchen der Cour 
d'appel d'Amiens — Frankreich) — Strafverfahren gegen 

Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge 

(Rechtssache C-42/11) ( 1 ) 

(Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen — 
Rahmenbeschluss 2002/584/JI — Europäischer Haftbefehl 
und Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten — 
Art. 4 Nr. 6 — Grund, aus dem die Vollstreckung des Euro
päischen Haftbefehls abgelehnt werden kann — Umsetzung 
in das nationale Recht — Verhaftete Person, die die Staats
angehörigkeit des Ausstellungsmitgliedstaats besitzt — Zur 
Vollstreckung einer Freiheitsstrafe ausgestellter Europäischer 
Haftbefehl — Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats, die die 
Möglichkeit der Ablehnung der Vollstreckung eines Europäi
schen Haftbefehls auf den Fall beschränken, dass es sich bei 
der gesuchten Person um einen Staatsangehörigen dieses 

Mitgliedstaats handelt) 

(2012/C 331/07) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Cour d'appel d'Amiens 

Beteiligter des Ausgangsverfahrens 

Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen der Cour d’appel d’Amiens — 
Auslegung des Art. 4 Nr. 6 des Rahmenbeschlusses des Rates 
2002/584/JI vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haft
befehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten, 
(ABl. L 190, S. 1) und des Art. 18 AEUV — Zur Vollstreckung 
einer Freiheitsstrafe ausgestellter Europäischer Haftbefehl — 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats, die die Möglichkeit der 
Verweigerung der Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls, 
auf den Fall beschränken, dass es sich bei der gesuchten Person 
um einen Staatsbürger dieses Mitgliedstaats handelt — Diskri
minierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit 

Tenor 

Art. 4 Nr. 6 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des Rates vom 13. 
Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabever
fahren zwischen den Mitgliedstaaten und Art. 18 AEUV sind dahin 

auszulegen, dass ein Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung dieses 
Art. 4 Nr. 6 zwar die Fälle, in denen sich die nationale vollstreckende 
Justizbehörde weigern kann, eine in den Anwendungsbereich des ge
nannten Art. 4 Nr. 6 fallende Person zu übergeben, begrenzen kann, 
jedoch Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten, die sich in seinem 
Hoheitsgebiet aufhalten oder dort ihren Wohnsitz haben, nicht un
geachtet ihrer Bindungen zu diesem Staat von diesem Anwendungs
bereich automatisch völlig ausschließen darf. 

Das vorlegende Gericht muss das nationale Recht unter Berücksichti
gung des gesamten nationalen Rechts und unter Anwendung der dort 
anerkannten Auslegungsmethoden so weit wie möglich anhand des 
Wortlauts und des Zwecks des Rahmenbeschlusses 2002/584 aus
legen, um dessen volle Wirksamkeit zu gewährleisten und zu einem 
Ergebnis zu gelangen, das mit dem von dem Rahmenbeschluss 
verfolgten Ziel im Einklang steht. 

( 1 ) ABl. C 103 vom 2.4.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 5. 
September 2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Bundes
verwaltungsgericht — Deutschland) — Bundesrepublik 

Deutschland/Y (C-71/11), Z (C-99/11) 

(Verbundene Rechtssachen C-71/11 und C-99/11) ( 1 ) 

(Richtlinie 2004/83/EG — Mindestnormen für die Anerken
nung als Flüchtling oder als Person mit subsidiärem Schutz
status — Art. 2 Buchst. c — Flüchtlingseigenschaft — Art. 9 
Abs. 1 — Begriff „Verfolgungshandlungen“ — Art. 10 Abs. 
1 Buchst. b — Religion als Verfolgungsgrund — Verknüp
fung zwischen diesem Verfolgungsgrund und den Verfol
gungshandlungen — Pakistanische Staatsangehörige, die Mit
glieder der Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft sind — Hand
lungen der pakistanischen Behörden, mit denen das Recht, 
seine Religion öffentlich zu bekennen, ausgeschlossen wird 
— Handlungen, die so gravierend sind, dass der Betroffene 
die begründete Furcht vor Verfolgung wegen seiner Religion 
haben kann — Individuelle Prüfung der Ereignisse und 

Umstände — Art. 4) 

(2012/C 331/08) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesverwaltungsgericht 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Bundesrepublik Deutschland 

Beklagte: Y (C-71/11), Z (C-99/11) 

Beteiligte: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwal
tungsgericht, Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
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Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Bundesverwaltungsgericht — 
Auslegung von Art. 2 Buchst. c und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a 
der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über 
Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Dritt
staatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Per
sonen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und 
über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (ABl. L 304, 
S. 12) — Voraussetzungen, um als Flüchtling zu gelten — 
Hinreichende Schwere einer Verfolgungshandlung — Handlun
gen der pakistanischen Behörden zur Beschränkung der Tätig
keit der Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft 

Tenor 

1. Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2004/83/EG des Rates 
vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung 
und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen 
Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schut
zes ist dahin auszulegen, dass 

— nicht jeder Eingriff in das Recht auf Religionsfreiheit, der 
gegen Art. 10 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Euro
päischen Union verstößt, bereits eine „Verfolgungshandlung“ 
im Sinne dieser Bestimmung der Richtlinie darstellt; 

— eine Verfolgungshandlung sich aus einem Eingriff in die 
öffentliche Ausübung dieser Freiheit ergeben kann und 

— bei der Beurteilung der Frage, ob ein Eingriff in das Recht auf 
Religionsfreiheit, der Art. 10 Abs. 1 der Charta der Grund
rechte der Europäischen Union verletzt, eine „Verfolgungs
handlung“ darstellen kann, die zuständigen Behörden im Hin
blick auf die persönlichen Umstände des Betroffenen prüfen 
müssen, ob er aufgrund der Ausübung dieser Freiheit in sei
nem Herkunftsland u. a. tatsächlich Gefahr läuft, durch einen 
der in Art. 6 der Richtlinie 2004/83 genannten Akteure 
verfolgt oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Bestrafung unterworfen zu werden. 

2. Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 2004/83 ist dahin auszulegen, 
dass eine begründete Furcht des Antragstellers vor Verfolgung vor
liegt, sobald nach Auffassung der zuständigen Behörden im Hin
blick auf die persönlichen Umstände des Antragstellers vernünfti
gerweise anzunehmen ist, dass er nach Rückkehr in sein Her
kunftsland religiöse Betätigungen vornehmen wird, die ihn der 
tatsächlichen Gefahr einer Verfolgung aussetzen. Bei der individu
ellen Prüfung eines Antrags auf Anerkennung als Flüchtling kön
nen die Behörden dem Antragsteller nicht zumuten, auf diese 
religiösen Betätigungen zu verzichten. 

( 1 ) ABl. C 130 vom 30.4.2011, 
ABl. C 173 vom 11.6.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 5. 
September 2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Upper 
Tribunal (Immigration and Asylum Chamier) — 
Vereinigtes Königreich) — Secretary of State for the 
Home Department/Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly 

Rabby Islam, Mohibullah Rahman 

(Rechtssache C-83/11) ( 1 ) 

(Richtlinie 2004/38/EG — Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaa
ten frei zu bewegen und aufzuhalten — Art. 3 Abs. 2 — 
Verpflichtung, nach Maßgabe der innerstaatlichen Rechtsvor
schriften die Einreise und den Aufenthalt „jedes … Familien
angehörigen“ zu erleichtern, dem ein Unionsbürger Unterhalt 

gewährt) 

(2012/C 331/09) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Secretary of State for the Home Department 

Beklagte: Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mo
hibullah Rahman 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Upper Tribunal — Auslegung 
der Art. 3 Abs. 2 und 10 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehöri
gen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen 
und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 
1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG 
(ABl. L 158, S. 77) — Begriff „jeder Familienangehörige“ eines 
Unionsbürgers im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie — 
Angehörige, die von der Familie eines Ehepaars, bei dem ein 
Ehegatte Drittstaatsangehöriger ist, Unterhalt beziehen — Fami
lienangehörige, die keine Verwandten in gerader aufsteigender 
Linie des Ehepaars sind 

Tenor 

1. Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht 
der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheits
gebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur 
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Auf
hebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG ist dahin 
auszulegen,
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